
Sehr geehrte/geehrter  Frau Präsidentin/Herr Präsident

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

eines ist klar: die Verbesserung der Sicherheit an Bahnübergängen – insbesondere an unbeschrankten - liegt uns allen am Herzen. Das haben sowohl die vergangenen Debatten im Ausschuß für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen als auch hier im Plenum deutlich gemacht. Das zeigen auch die beiden Anträge, über die wir heute debattieren.
Auch wenn sich die Unfallzahlen in den vergangenen Jahren positiv entwickelt haben, so besteht dennoch ein unveränderter Handlungsbedarf. Insbesondere die Unfallhäufigkeit an unbeschrankten Bahnübergängen sollte uns anspornen, noch mehr für die Verbesserung der Sicherheit zu tun.

Angesichts von rd. 12.000 unbeschrankten Bahnübergängen ist es schon bedenklich, dass offensichtlich nach der im Jahre 2001 durch die Deutsche Bahn AG durchgeführten Studie „sicher drüber“ bei vielen Verkehrsteilnehmern die Bedeutung des Andreaskreuzes in Vergessenheit geraten ist. Und insofern unterstützt diese Umfrage auch die Aussage des ADAC und anderer, wonach fast alle Unfälle an unbeschrankten Bahnübergängen letztendlich auf die Unaufmerksamkeit der Autofahrer zurückzuführen sind, wobei häufig auch die unangepasste Geschwindigkeit zu einer deutlichen Gefahrenerhöhung beiträgt. Somit müssen wir konstatieren, dass viele Autofahrer beim Überqueren von Bahnübergängen „russisches Roulette“ spielen, ohne dass es ihnen bewusst ist.
Die wirksamste Methode wäre zweifellos die Ausstattung möglichst vieler Bahnübergänge mit Vollschranken. Jedoch, angesichts der aktuellen Ausstattung von lediglich 17% der Bahnübergänge mit einer technischen Vollsicherung, können wir nicht davon ausgehen, dass es – schon alleine aus Kostengründen – hier in den nächsten Jahren zu einer massiven Nachrüstung kommen wird. Daher steht für uns die Suche nach kostengünstigen Alternativen im Vordergrund.

Wir halten die Kombination von Andreaskreuz und Stopp-Schild für eine technisch einfache, kostengünstige und schnell umsetzbare Lösung zur Verbesserung der Wahrnehmung von Bahnübergängen. Darüber hinaus dürfte es den Verkehrsteilnehmern helfen, die eigentliche Bedeutung des Andreaskreuzes wieder in Erinnerung zu rufen.
Das Gegenargument, eine Kombination der Zeichen sei in der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig, sollte uns nicht davon abhalten, dann eine entsprechende Änderung der StVO vorzunehmen. Der Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mündet konsequenterweise in der Aufforderung an die Bundesregierung, entsprechende Schritte zur Verankerung dieser Doppelausschilderung in der StVO gemeinsam mit den Bundesländern anzugehen.

Der Antrag der CDU/CSU unterscheidet sich von unserem Antrag im Wesentlichen in dessen Forderung, nach einer Einführung von Verkehrzeichen (z.B. Andreaskreuz) auf einem gelb-fluoreszierenden Hintergrund und der Durchführung von entsprechenden Pilotversuchen. Der Kollege Storjohann hatte uns ja in einer der letzten Bundestagsdebatten in einer beachteten  Gemeinschaftsaktion mit dem Kollegen Vogel bereits einen Prototyp dieses Schild präsentiert. 
Zunächst fand ich seinen Vorschlag durchaus überlegenswert, da es zumindestens in der Anfangsphase zu einem höheren Aufmerksamsgrad - insbesondere nachts - kommen könnte. Allerdings sind die Einwände des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen nicht einfach von der Hand zu weisen. Ich sehe ebenfalls die Gefahr, dass z.B. einem Andreaskreuz ohne fluoreszierenden Hintergrund eine geringere Bedeutung zugemessen werden könnte. Und der befürchtete Gewöhnungseffekt kann auch nicht von der Hand gewiesen werden.  Hier erinnere ich nur noch an unsere letzte Debatte zur Verkehrssicherheit, in der ich auf die Verbindung von Unfallgeschehen und allzu großer Routine von Verkehrsteilnehmern hingewiesen hatte.
Die auch von der CDU/CSU in ihrem Antrag positiv bewertete Kombination aus Andreaskreuz und Stopp-Schild hätte einen positiveren Effekt: Was ein Stopp-Schild bedeutet, weiß jeder Verkehrsteilnehmer. Denn die Konsequenzen einer Missachtung des Stopp-Schildes haben vermutlich die meisten von uns schon einmal in ihrem Portemonnaie gespürt. Daher widerspreche ich der Meinung des Verkehrsministeriums, das einen zu geringen Befolgungsgrad befürchtet und auf die Notwendigkeit des Vorhandenseins der sozialen Kontrolle beim Fahrer hinweist.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer keine soziale Kontrolle als Verkehrsteilnehmer aufweist, gehört nicht auf die Straße und schon gar nicht in ein Kraftfahrzeug. Sollte es begründete Anzeichen bezüglich eines zunehmend „unsozialen“ Verhaltens der Verkehrsteilnehmer geben, so würde ich in diesem Falle das Ministerium doch um eine Aufklärung und Information unseres Ausschusses bitten.

Andererseits kann ich die sinkenden Unfallzahlen und die derzeitige positive Entwicklung bei den Opferzahlen damit nicht in Übereinstimmung bringen. Denn schließlich sind es auch die Verkehrsteilnehmer, die durch ihr Verhalten einen Beitrag zur gestiegenen Verkehrssicherheit der letzten Jahre geleistet haben.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
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